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AUF EINEN BLICK

• Der Infektionsschutz ist in den Arbeits- und Sozialgerichten durchweg gelungen. Aller-
dings kam es im Jahr 2020 zum Teil zu erheblichen Verzögerungen in den gerichtlichen 
Verfahren.

• Die Pandemie war ein starker Anstoß zur Digitalisierung der Arbeits- und Sozialge-
richte. Befragungsergebnisse zeigen, dass gerichtliche Videokonferenzen mündliche 
Verhandlungen aber nicht ersetzen können und zukünftig nur in Ausnahmefällen zum 
Einsatz kommen werden.

Wie  haben  die  Arbeits-  und  Sozial-
gerichte  und  die  Sozialverwaltung  
in  der  Pandemie  gearbeitet?
Felix  Welti  und  Armin  Höland 

EINLEITUNG UND FRAGESTELLUNG 

Die Sars-CoV-2-Pandemie hat seit 2020 das öffentliche 
und private Leben binnen kurzer Zeit in nicht gekanntem 
Ausmaß verändert. Wie lassen sich unter den Bedin-
gungen einer Pandemie der Infektionsschutz an den 
Gerichten, der Zugang zum Recht und der Rechtsschutz 
gewährleisten? Um auf diese Fragen auch empirisch 
verlässliche Antworten zu erhalten, hat das Forschungs-
projekt Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit und Sozialver-
waltung in der Pandemie die beiden für den Sozialstaat 
besonders wichtigen Gerichtsbarkeiten untersucht, 
unter Förderung durch das Fördernetzwerk Interdiszi-
plinäre Sozialpolitikforschung (FIS). In die von August 
2020 bis Ende 2021 laufende Untersuchung einbezo-
gen wurde die Wirksamkeit von zwei im Wesentlichen 
gleichlautenden verfahrensrechtlichen Regelungen, 
§ 114 Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) und § 211 Sozial-
gerichtsgesetz (SGG), die von Ende Mai 2020 bis Ende 
Dezember 2020 in Kraft waren. Sie sollten bei einer epi-
demischen Lage nationaler Tragweite im Gericht nicht 
anwesenden ehrenamtlichen Richter*innen die Mitwir-

kung an mündlichen Verhandlungen durch zeitgleiche 
Bild- und Tonübertragung ermöglichen.

Ergebnisse des Forschungsprojekts wurden ab Ende 
2020 in mehreren Fachzeitschriften veröffentlicht. Der 
DIFIS-Impuls fasst das Vorgehen und zentrale Erkennt-
nisse des Forschungsprojekts zusammen. 

VORGEHEN

Neben der Analyse der Rechtspflegestatistiken für den 
Zeitraum von 2015 bis 2020 und der Auswertung von 
rechtswissenschaftlicher Literatur und Rechtsprechung 
standen Online-Befragungen von sechs Gruppen im Mit-
telpunkt: von haupt- und ehrenamtlichen Richter*innen 
der Arbeits- und der Sozialgerichtsbarkeit (künftig abge-
kürzt mit ArbG und SG), jeweils ohne die beiden Bundes-
gerichte, von Prozessvertreter*innen aus Anwaltschaft, 
Rechtsschutz des Deutschen Gewerkschaftsbunds 
(DGB), den Sozialverbänden SoVD und VdK sowie von 
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Sozialleistungsträgern. Der Erstellung der Fragebogen 
und der Interpretation der Ergebnisse dienten vor- und 
nachbereitend ca. 60 Experteninterviews im Herbst 
2020 und im Oktober 2021 und ein Online-Workshop im 
Mai 2021. 
Unter der Leitung von Prof. Dr. Felix Welti (Universität 
Kassel, UKS) und Prof. Dr. Armin Höland (Zentrum für 
Sozialforschung Halle, ZSH) arbeitete ein interdiszipli-
näres Team an dem Forschungsprojekt (siehe dazu die 
Informationen im Abschnitt „Über die Autor*innen“).
Mit mehr als 13.000 auswertbaren Fragebogen wurde 
ein guter Rücklauf der Online-Befragung und eine aus-
reichende Grundlage für repräsentative Auswertungen 
erreicht. Die hauptamtlichen und ehrenamtlichen 
Richter*innen der Arbeitsgerichtsbarkeit und der Sozi-
algerichtsbarkeit konnten mithilfe der Befragung der 
Landesjustizverwaltungen vollständig erreicht werden. 
Für diese Gruppen können die Rücklaufquoten angege-
ben werden. Über die Bundesagentur für Arbeit (BA) und 
über die Deutsche Rentenversicherung Bund wurden 
die Prozessvertreter*innen der BA, der Jobcenter und 
der Träger der Rentenversicherung angeschrieben. Für 
diese Gruppe gibt es keinen genau erfassbaren Gesamt-
erhebungsumfang. Über den Deutschen Anwaltver-
ein, die DGB-Rechtsschutz GmbH, die Sozialverbände 
SoVD und VdK wurden die bei den Sozialgerichten und 
den Arbeitsgerichten tätigen Rechtsanwält*innen und 
verbandlichen Rechtsschutzvertreter*innen ange-
schrieben. Auch für diese Gruppen gibt es keinen genau 
erfassbaren Gesamterhebungsumfang. Nach unseren 
Schätzungen wurde jedoch eine repräsentative Stich-
probe erreicht.

DIE ARBEIT VON ARBEITS- UND SOZI-
ALGERICHTEN IN DER PANDEMIE: 
WESENTLICHE ERGEBNISSE 

Aus der Fülle von Ergebnissen lassen sich fünf the-
matische Schwerpunkte auswählen, die mit prak-
tischer Relevanz für die Akteure verbunden sind und 
für die Rechtssoziologie des Arbeits- und Sozialrechts 
anschlussfähig sind.

1 Durchweg gelungener Infektionsschutz an den 
Gerichten 

Gerichte sind in zweierlei Hinsicht öffentliche Ein-
richtungen. Sie sind baulicher und organisatorischer 
Ausdruck der dritten Staatsgewalt und sie müssen im 
Rechtsstaat die Öffentlichkeit der Verfahren gewähr-
leisten (§ 169 Abs. 1 S. 1 Gerichtsverfassungsgesetz 
(GVG)). Die durch die Sars-CoV-2-Pandemie veran-
lassten Gebote der Kontaktvermeidung, des Mindest-
abstandes und der Alltagshygiene verlangen von den 
Gerichtsleitungen, einen Ausgleich zwischen Infektions-
schutz und Rechtsschutz zu finden und organisatorisch 
und räumlich durchzusetzen. Nach den richterlichen 
Auskünften gelang das durch eine Vielfalt von Maßnah-
men und Regeln, die teils durch die Gerichtsleitungen, 
teils in den Verhandlungen in eigener Verantwortung 
der Richter*innen (‚Sitzungspolizei‘) umgesetzt wurden. 
Drei Viertel (in der ArbG) bzw. gut zwei Drittel (in der SG) 
der Berufsrichter*innen und ähnliche Mehrheiten unter 
den anderen Beteiligten hielten die vom Gericht ange-
ordneten Maßnahmen für angemessen und den per-
sönlichen Schutz für bestmöglich. Auch die Frage nach 
persönlicher Infektion und notwendiger Quarantäne 
zeigte, dass die am gerichtlichen Verfahren Beteiligten 
seltener betroffen waren als der Durchschnitt der Bevöl-
kerung (zum 1.4.2021 waren von den Befragten 2,2 % der 
Berufsrichter*innen infiziert gewesen, 1,5 % der Pro-
zessvertretungen und 2,2 % der Behördenvertretungen, 
dagegen laut RKI 3,41 % der Bevölkerung). 

2 Teilweise erhebliche Verzögerungen in den 
gerichtlichen Verfahren im Jahr 2020

Für beide Gerichtsbarkeiten, stärker noch für die 
SG, gibt es Belege für erhebliche Beeinträchtigun-
gen des Rechtsprechungsbetriebs zumindest in der 
Anfangsphase der Pandemie 2020. Sie hatten ihren 
Grund vor allem im mehrmonatigen Ausfall mündlicher 
Verhandlungen an den Gerichten von März bis Sommer 
2020. Dass mündliche Verhandlungen in den ersten 
Pandemiemonaten ausgefallen waren, bejahten die 

Im Einzelnen antworteten (Rücklaufquoten, soweit 
ersichtlich, in Klammern):

• 753 Berufsrichter*innen der SG (39 %), 322 der 
ArbG (33 %)1

• 5014 Ehrenamtliche Richter*innen der SG  
(48 %), 6620 der ArbG (35 %)2

• 776 Vertreter*innen der Sozialleistungsbehör-
den (davon 124 Bundesagentur für Arbeit, 348 
Jobcenter, 296 Deutsche Rentenversicherung 
Bund)

• 269 Prozessvertreter*innen aus der Anwalt-
schaft, 134 des DGB-Rechtsschutzes, 506 der 
Sozialverbände.



3DIFIS-Impuls 2022 / 4 Wie haben die Arbeits- und Sozialgerichte und die Sozialverwaltung in der Pandemie gearbeitet? 

Berufsrichter*innen der ArbG mit 80 % und die der SG 
mit 65 %. Die Dauer der Unterbrechungen mündlicher 
Verhandlungen betrug in der ArbG nach der Mehrheit 
der Antworten (53 %) bis einen Monat, in der SG sogar 
zwei bis drei Monate (80 %). Die Unterbrechungszeiten 
waren für die SG demnach deutlich länger. Hierbei ist zu 
berücksichtigen, dass SG stärker als ArbG auf vor- und 
angelagerte Verfahren angewiesen sind, in denen es 
ebenfalls zu pandemiebedingten Verzögerungen kam, 
vor allem in den Verwaltungs- und Widerspruchsverfah-
ren der Sozialleistungsträger (27 % Bejahung) und in der 
sozialmedizinischen Begutachtung (66 % Bejahung). Zum 
Teil wurden die Verzögerungen aufgeholt, indem Ver-
fahrensformen ohne mündliche Verhandlung verstärkt 
genutzt wurden, insbesondere in der Sozialgerichts-
barkeit die Entscheidung (mit Beteiligung der ehren-
amtlichen Richter*innen) und der Gerichtsbescheid 
(ohne Beteiligung der ehrenamtlichen Richter*innen). 
In Rechtsgebieten, bei denen persönlicher Kontakt im 
Verfahren unabdingbar ist, zum Beispiel wegen medi-
zinischer Begutachtung im Erwerbsminderungsrenten-
recht, dürfte es zu erheblichen Verlängerungen der Ver-
fahrenslaufzeiten gekommen sein. 3

3 Die Pandemie als Anstoß für die (weitere) Digita-
lisierung der Gerichte

In einer Situation, in der Menschen möglichst sel-
ten zusammenkommen sollten, liegt es nahe, die dis-
tanzwahrende Technik der Bild- und Tonübertragung in 
gerichtlichen Verfahren einzusetzen, die seit Längerem 
zur Verfügung steht. Die bereits seit zwei Jahrzehnten 
rechtlich möglichen gerichtlichen Videokonferenzen 
sind jedoch bis 2020 weitgehend Theorie geblieben, 
vor allem wegen unzureichender digitaler Infrastruktur, 
Ausstattung und Übung. Die Bundesregierung stellte 
am 2.9.2021 fest, dass „die Ausstattung der Gerichte mit 
Videokonferenzanlagen nicht nur in den einzelnen Län-
dern, sondern auch in den jeweiligen Gerichtszweigen 
und Instanzen unterschiedlich weit vorangeschritten 
ist“ (BT-Drs. 19/32270, 3). Auch nach unseren Befra-
gungsergebnissen gab es vor der Pandemie in beiden 
Gerichtsbarkeiten keine nennenswerten Erfahrungen 
mit Videokonferenzen für gerichtliche Verhandlungen  
(ArbG: 100 %, SG 98 %). Die Ausstattungslage hat sich 
durch die Pandemie seit 2020 allem Anschein nach 
dynamisch verändert. Dafür spricht unter anderem, 
dass jeweils rund 90 % angaben, an ihrem Gericht sei 
geplant, die erforderliche IT-Ausstattung anzuschaf-
fen. Ebenfalls übereinstimmend bejaht jeweils etwas 
mehr als die Hälfte der Richter*innen, dass sie für zeit-
gleiche Bild- und Tonübertragung technisch ausgestat-

tet waren. Nach ganz überwiegender Auskunft ist die 
für zeitgleiche Bild- und Tonübertragung erforderliche 
IT-Ausstattung seit weniger als einem Jahr am Gericht 
vorhanden (ArbG: 94 %, SG: 79 %). Deutlich wird hieraus, 
dass die Pandemie als starker Anstoß für verstärkte Nut-
zung gerichtlicher Videokonferenzen gewirkt hat. 

Die zunächst unzureichende IT-Ausstattung der 
Gerichte erklärt im Wesentlichen auch, warum §§ 114 
ArbGG und 211 SGG kaum Wirksamkeit erlangten. Erst 
2021 wurden Videokonferenzen4 etwas stärker – nach 
Bundesländern sehr unterschiedlich stark – genutzt. 
Dabei wurden Verfahrensbeteiligte zugeschaltet, jedoch 
nicht die ehrenamtlichen Richter*innen. Eine Wieder-
einführung dieser Regelungen wird auch von keiner 
befragten Gruppe mehrheitlich gewünscht.

4 Gerichtliche Videokonferenzen: in Ausnahme-
fällen und für bestimmte Verfahrensabschnitte 
akzeptabel, aber kein Ersatz für die mündliche 
Verhandlung

Ein weitgehend übereinstimmendes nuanciertes 
Meinungsbild folgt aus der Befragung der Richter*innen 
dazu, ob die Bild- und Tonübertragung der Regelfall wer-
den oder eine Ausnahme für bestimmte Situationen sein 
solle. Kleine Minderheiten sprechen sich für den künfti-
gen Regelfall (ArbG: 1 %, SG 4 %) oder ein ausnahmsloses 
‚Nein‘ aus (ArbG 8 %, SG 5 %). Die je überwiegende Mehr-
heit ist mit der Bild- und Tonübertragung als Ausnahme 
für bestimmte Situationen (ArbG 81 %, SG 72 %) oder 
unter der Voraussetzung, dass alle Beteiligten zustim-
men (ArbG 10 %, SG 19 %), einverstanden. Geeignet sind 
aus richterlicher Sicht vor allem die Erörterungstermine 
in der SG (69 %), die Güteverhandlungen in der ArbG  
(48 %), die Anhörung von Sachverständigen  
(ArbG und SG je rund 50 %) und, mit Abstand, die münd-
lichen Verhandlungen (ArbG 31 %, SG 50 %). 

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Die empirische Untersuchung zu den Auswirkungen der 
Pandemie auf die Funktionsfähigkeit der Arbeits- und 
Sozialgerichtsbarkeit und von Sozialleistungsträgern 
zeigt aus den Perspektiven von sechs Gruppen recht-
licher Akteure kurz- und langfristige Folgen auf. Kurzfri-
stige Folgen waren die rasche Anpassung des Gerichts-
betriebs an die Erfordernisse des Infektionsschutzes 
und die temporäre Verlangsamung der Rechtspre-
chungspraxis mit nicht genau bestimmbaren zeitwei-
ligen Einschränkungen des Rechtsschutzes.

Auch für die Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit wird 
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zu diskutieren sein, welche pandemiebedingten Verän-
derungen in die Zukunft weisen. Dazu kann die Video-
technik bei Verhandlungen zählen, soweit sie nicht den 
Rechtsschutz verkürzt und das faire Verfahren beein-
trächtigt. Die mündliche Verhandlung und der persön-
liche Kontakt haben gerade für die nicht anwaltlich 
und verbandlich vertretenen Beteiligten einen hohen 
Stellenwert. Andererseits kann Videotechnik auch zur 
Beschleunigung beitragen und Barrieren abbauen. Hier 
wird weitere Forschung benötigt.

Der Trend zur verstärkten Nutzung schriftlicher Ver-
fahren ohne Verhandlung in der Sozialgerichtsbarkeit ist 
kritisch zu sehen. Auch hierüber müssen Gesetzgeber, 
Beteiligte und Wissenschaft reflektieren.
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